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Bekanntmachung der Tagesordnung der Sitzung des Kreistages am 20.11.2025 

Es findet die folgende Sitzung statt: 
Gremium: Kreistag 
Sitzungstermin: Donnerstag, 12.12.2025, 17:00 Uhr 
Ort / Raum: Kreishaus Borken, Großer Sitzungssaal (Raum 2180) 

Hinweis:  
Die in der Tagesordnung aufgeführte Einwohnerfragestunde wird gegen 17:00 Uhr aufgerufen. 
Einwohnerfragen können noch bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich eingereicht werden. Sie sind zu 
richten an: 

Kreisverwaltung Borken 
Stabsstelle 

46322 Borken 

Hör- und sprachgeschädigten Menschen wird die Teilhabe an den öffentlichen Sitzungen des Kreistages und 
seiner Ausschüsse durch eine/n kostenlose/n Gebärdensprachdolmetscher/in ermöglicht. Anmeldungen 
richten Sie bitte bis sieben Tage vor der Sitzung an die Kreistagsgeschäftsstelle (Tel.: 02861 681-2426 oder 
kt-geschaeftsstelle@kreis-borken.de). 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 

1 Einwohnerfragestunde 
  
2 Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung am 20.11.2025 
  
3 Feststellung der Gültigkeit der Landrats- und der Kreistagswahl vom 14.09.2025 
  
4 Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2026 
  
5 Anpassung der Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises Borken ab 2026 
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6 2. Controllingbericht zum 30.09.2025 
  
7 Anpassung der Entgeltregelung der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH für die 

Abfallentsorgung ab dem 01.01.2026 
  
8 Stand der Integrationsarbeit und Entwicklung der Flüchtlingszahlen unter Berücksichtigung der 

ukrainischen Flüchtlinge 
  
9 Auslobung des Heimatpreises für das Jahr 2026 
  
10 Vorbereitungen zur Anpassung der Taxenordnung für den Kreis Borken 
  
11 MobiTicket - Bericht über die Entwicklung 2025 und Anpassung der Kreisanteile 
  
11.1 Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen / Die Linke: MobiTicket - Bericht über die 

Entwicklung 2025 und Anpassung der Kreisanteile 
  
12 Fortschreibung der allgemeinen Vorschrift zum Deutschlandticket und Bericht zum 

Deutschlandticket 
  
13 Bestellung eines beratenden Mitglieds im Jugendhilfeausschuss: Ausländische/r Einwohner/in 
  
14 Umbesetzung von Ausscbüssen/Gremien 
  
15 Mitteilungen der Verwaltung 
  
16 Anfragen 

B. Nichtöffentlicher Teil 

17 Genehmigung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 20.11.2025 
  
18 Mitteilungen der Verwaltung 
  
19 Anfragen 

Dr. Kai Zwicker 
Landrat 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellungen 

Herrn Kacper Michal Reich, geboren am 15.01.2001 in Gdansk, zuletzt wohnhaft in 48599 Gronau, Oststraße 
31, ist ein Dokument vom 02.12.2025, Aktenzeichen 369027156, zuzustellen. 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird das Dokument öffentlich zugestellt. 

Das Dokument kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 3113, eingesehen und von 
dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Es gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern das 
Dokument eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 09.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 

Firma H. Kempkes GmbH, letzter Standort Im Neuen Esch 8, 46395 Bocholt ist ein Bescheid vom 09.12.2025, 
Aktenzeichen 363215911, zuzustellen. 
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Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zulassungsstelle eingesehen und von 
dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 09.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Isringhaus 
_____________________________________________________________________________________ 

Herrn Mustafa Al-Jasim, geb. 07.01.1995, lebend im Irak ist ein Schreiben vom 11.12.2025, Aktenzeichen 
51.90.UV.62024 62067, zuzustellen. 

Herr Al-Jasim lebt im Irak, eine genaue Anschrift ist hier nicht bekannt. Das Schreiben kann daher nicht 
postalisch zugestellt werden. Deshalb wird das Schreiben öffentlich zugestellt. 

Das Schreiben kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2231, Etage 2A, eingesehen 
und von der Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 11.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Jugend und Familie 

Im Auftrag 
gez. 
Bußkamp 
_____________________________________________________________________________________ 

Herrn Emrah Dursun, geb. 14.04.1987, lebend in Deutschland ist ein Schreiben vom 11.12.2025, 
Aktenzeichen 51.90.UV.50865, zuzustellen. 

Herr Dursun lebt in Deutschland, eine genaue Anschrift ist hier nicht bekannt. Das Schreiben kann daher 
nicht postalisch zugestellt werden. Deshalb wird das Schreiben öffentlich zugestellt. 

Das Schreiben kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2231, Etage 2A, eingesehen 
und von der Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 11.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Jugend und Familie 
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Im Auftrag 
gez. 
Bußkamp 
_____________________________________________________________________________________ 

Frau Polina Marchenko, geb. 19.09.1993, lebend in der Ukraine ist ein Schreiben vom 11.12.2025, 
Aktenzeichen 51.90.UV.50865, zuzustellen. 

Frau Marchenko lebt in der Ukraine, eine genaue Anschrift ist hier nicht bekannt. Das Schreiben kann daher 
nicht postalisch zugestellt werden. Deshalb wird das Schreiben öffentlich zugestellt. 

Das Schreiben kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2231, Etage 2A, eingesehen 
und von der Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 11.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Jugend und Familie 

Im Auftrag 
gez. 
Üffing 
 
 

Aufgebote der Sparkasse Westmünsterland 

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 338159858 geführten Spareinlage 
beantragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 
04.03.2026 seine Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 04.12.2025 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
_____________________________________________________________________________________ 

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 449056159 geführten Spareinlage 
beantragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 
04.03.2026 seine Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 04.12.2025 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 


